
derholen. Bei der Ziffer 2 haben  

wir insgesamt den größten Ab-

stand von 6 Monaten. Bei ande-

ren Ziffern, wie der Ziffer 1 und 

5 sollte ein Monat dazwischen 

sein, oder eine neue Diagnose 

vorliegen.  

 
Weitere Ziffern, wie etwa 3, 

17.1, 25.6, 27.3, 27.4, 27.5, kön-

nen nicht in gleicher Sitzung 

doppelt abgerechnet werden. 
Bei Ziffern, wie der 25.1, 27.3, 
27.4, 34.1, 34.2 ist es ratsam, die 

Lokalisation anzugeben, also 

welches Körperteil behandelt 

wurde.  
 

Haben Sie weitere Tipps? 

 
Ich denke schon. Bei allen Leis-

tungen, die mit Akupunktur zu 

tun haben, ist es hilfreich, wenn 

diese zur Schmerzbehandlung 

eingesetzt werden, dies auch zu 

kennzeichnen. Generell kann 

eine Begründung, wie etwa wa-

rum eine Einreibung notwendig 

war, z. B. weil der Patient allein 

lebt und dies nicht selber ma-
chen kann, hilfreich. 

 

Was mache ich mit Behand-
lungen, die so nicht im Ge-
büH enthalten sind? 
 
Diese werden als Analogie abge-

rechnet. Man nimmt dazu eine 

möglichst ähnliche Ziffer, 

schreibt im Leistungstext bes-

tenfalls ein großes A für Analo-

gie und die tatsächlich geleitste-

te Behandlung auf. 

 

Gibt es Beispiele? 
 
Natürlich! Z. B. 12.14 für Blut-

sedimentationstest, Haarmine-

ralanalyse, 12.15 für Kaelin Test, 

15.1 für Terminalpunktdiagnos-

tik, 16.4 für Elektrohauttest, 

19.5 für Bach Blüten Therapie, 

Das GebüH, also das  

Gebührenverzeichnis für 

Heilpraktiker stellt viele 

Praxisgründer vor Hür-

den, selbst Abrechungs-

profis rätseln manchmal. 

Zum einen, weil es nicht 

unbedingt verständlich 

aufgebaut ist, neuere Be-

handlungsmethoden feh-

len und zum anderen 

Ausschlüsse und Bedin-

gungen nicht immer of-

fensichtlich sind. Bei die-

sem Thema haben wir 

durch Neukunden jeden-

falls vermehrt Rückfra-

gen im Support, wenn sie 

z. B. unsere Beilspielket-

ten noch nicht kennen. 
 

Bin ich als Heilpraktiker 
verpflichtet nach GebüH 
abzurechnen? 

 
Nein, das kann man so nicht 

sagen. Sie sind nicht an das Ge-

büH gebunden, Sie können mit 

dem Patienten auch andere 

Zahlungsvereinbarungen treffen, 

gerade bei sog. Selbstzahlern. 

Wenn der Patient jedoch eine 

Abrechnung mit den Privatkas-

sen oder einer Beihilfestelle 

wünscht, gibt es eigentlich kei-

nen Weg am GebüH vorbei.  

Die Kassen wollen diese Auf-

schlüsselung nach einzelnen 

Leistungen und den Kriterien 

bestimmter Vorgaben, wie pas-

sender Diagnose und Wieder-

holungszyklen bei vielen Be-

handlungen. 

 

Das hört sich sehr kompli-
ziert an, was genau muss ich 
beachten? 
 

Dass nicht alle Leistungen mit-

einander kombiniert werden 

können, dass sie nicht beliebig 

wiederholt werden können und, 

dass die Leistung zur Diagnose 

passen muss, sind Grundvoraus-

setzung für eine fehlerfreie Ab-

rechnung, die nicht aufgrund 

von Formfehlern abgelehnt wer-

den kann, denn das passiert 

häufig bei solchen Fehlern. Nicht 

selten werden Rechnungen bei 

den Kassen mittels Software auf 

Plausibilität geprüft. Es gibt noch 

weitere Kriterien, die sich aber 

mehr auf die Form einer Rech-

nung beziehen. Hier bleiben wir 

thematisch erst mal beim Ge-

büH. 

 

Gibt es dazu Beispiele? 
 
Ja, etliche! Generell kann man 

sagen, dass Untersuchungen an 

Organen, die im Körper doppelt 

angelegt sind, wie etwa Augen 

und Ohren nicht doppelt abge-

rechnet werden dürfen. Auch ist 

zum Beispiel bei der Irisdiagnose 
die Untersuchung schon enthal-

ten, die entsprechende Ziffer  

14.1 (Untersuchung Augenvor-

dergrund) kann also weder dop-

pelt abgerechnet werden, weil 

Sie zwei Augen untersucht ha-

ben, noch kann sie mit einer 

anderen Ziffer, die eine Unter-

suchung abrechnet, wie etwa 

Ziffer 1 (Eingehende Untersu-

chung) kombiniert werden. 
Was Sie aber z. B. machen kön-

nen, wenn Sie entsprechende 

Aufnahmen angefertigt haben, 

ist hierfür die 15.2 

(Fotovergrößerungen und Farb-

aufnahmen) zu kombinieren. 

Zwar wird dies im Allgemeinen 

nicht von den Kassen ersetzt, 

der Patienten trägt also diese 

Kosten, aber es gibt hier keinen 

inhaltlichen Fehler durch falsche 

Kombination oder Wiederho-

lung, weil zwei Augen abgerech-

net wurden. 

 
Was gibt es noch für Ein-
schränkungen? 

 
Z. B. temporale. Das heißt, man 

kann nicht in beliebigen Zeitab-

ständen bestimmte Ziffern wie-

Abrechnung nach GebüH- 
Wie macht man es richtig ? 

 

Besonderheiten des 

GebüH 

 Keine grundlegenden Anpas-

sungen seit 1985 

 Wiederholungen eingeschränkt 

 Diagnose muss zur Behandlung 

passen 

 Privatkassen können Rechnun-

gen aufgrund inhaltlicher Fehler 

ablehnen 
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20.2 für Fußreflexzonen Massage 

und Akupunktmassage, 21.1 für 

Akupressur, Kinesiologie, Laser 

Akupunktur, oder 23.1 für Sauer-

stoffzelt, 36.3 für Colon Hydro The-

rapie um nur einige zu nennen. 

 

Haben Sie auch dazu einen 
Tipp? 
 
Vermutlich! Denken Sie darüber 

nach, welche Ziffer im GebüH etwas 

möglichst ähnliches abrechnet und 

bilden Sie daraus die Analogie. Bei 

neuartigen Geräten in der Diagnos-

tik oder Behandlung kann der Her-

steller oftmals helfen und hier eine 

Leistungskette angeben. 

 

Gibt es weitere Hilfen, Sie sag-
ten eingangs, dass besonders 
Neukunden, die Ihre Hilfen 
nicht kennen, Probleme haben? 
 
Ja, bei den Berufsverbände gibt es 

einige, die auch Abrechnungsspezia-

listen haben und derartige Fragen 

beantworten. Wir haben aber auch 

noch ein paar Hilfen in petto. Das 

vermutlich bequemste sind unsere 

Beispielketten. Hier sind in unserem 

Programm RoCas Heilpraxis über 

100 Beispielketten pro Preisliste 

bereits eingepflegt und nach Behand-

lungsnamen abgespeichert. Auch 

Einschränkungen und Tipps sind im 

Titel genannt. Darüber hinaus gibt 

es einen Suchfilter mit dem man 

sehr exakt nach dem Behandlungs-

namen suchen kann. Gibt man z. B. 

„Massag“ ein, erhält man 13 ver-

schiedene Leistungsketten, die sich 

auf Massage beziehen, siehe neben-

stehende Grafik. 

 
Auch können Sie Ihre bevorzugten 

Leistungen mit einem Herz markie-

ren und ausfiltern. Dies hilft Leistun-

gen, die Sie in Ihrer Praxis gar nicht 

anbieten, auch in den Tabellen aus-

zublenden und somit einen besseren 

Überblick bei der Abrechnung zu 

haben. Siehe nebenstehende Grafik. 

Anmerkung: 
 

Alle Aspekte des GebüH lassen sich leider an dieser Stelle nicht ausführen, der Kommentar zum GebüH und auch 

das GebüH selbst sind schon deutlich länger als dieser Artikel, der keinesfalls eine Rechts-, Abrechnungs- oder  

Steuerberatung darstellt oder ersetzt. Daher sollten Sie sich unbedingt mit diesem wichtigen Thema auseinander 

setzen und evtl. auch Ihren Berufsverband nach Hilfen fragen. 

 
Die RoCas Heilpraxis wurde um Beispielketten und Favoriten erweitert, eine Testversion mit zehn Beispielketten 

und Favoriten steht auf unserer Webseite kostenlos zur Verfügung, ebenso ein Video zum Praxis—Wegweiser 

GebüH und auch eine Leseprobe unserer Buches im Downloadbereich. Auch unser Support hilft gerne weiter 
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Außerdem gehen wir, wie auf viele 

andere wichtige Themen in unse-

rem Buch Heilpraxis im Dialog—

Praxisverwaltung unter den Aspek-

ten neuer Verordnungen, auf insge-

samt 35 Seiten auf dieses Thema 

intensiv ein. Hier sind aber auch 

allgemeine Vorgaben zur Rech-

nungserstellung auch aus steuerli-

cher Sicht enthalten. Ebenso hilfrei-

che Angabe zur DSGVO, GoBD, 

Patientenrechtegesetz, e-privacy 

und KassenSichV. Wenn Ihnen diese 

Begriffe fremd sind, dann können 

wir Ihnen nur raten, sich damit drin-

gend auseinander zu setzen, dies 

sind Vorgaben, die Sie als selbststän-

diger Praxisinhaber unbedingt ken-

nen sollten und deren Nichtbeach-

tung auch unangenehmen Konse-

quenzen haben können. 

 

Was ist, wenn ich nur etwas 
zum GebüH suche? 
 
Dann gibt es noch unseren Praxis—

Wegweiser GebüH als DIN A1 

Plakat, der die Ausschlüsse, Bedin-

gungen und Kombinationsmöglich-

keiten in einer Matrix darstellt und 
der sich leicht ablesen lässt. Eine 

zweizeilige Anleitung ist mit abge-

druckt. Hierzu haben wir aber auch 

eine kleine Videoanleitung auf unse-

rer Webseite in der Kategorie Tu-

torials. Der Praxis - Wegweiser 

GebüH ist sehr kostengünstig bei 

uns zu haben. 

 

Kann eine Abrechnungsstelle 
hilfreich sein? 
 
Das muss jeder selbst entscheiden. 

Natürlich ist das ein bequemer 

Weg, falls man unsere Beispielket-

ten nicht nutzen möchte. Aber wir 

haben uns z. B. deswegen dagegen 

entscheiden, selber in diesen Markt 

einzutreten, weil bei uns immer der 

Datenschutz im Vordergrund steht. 

Wir sind überzeugter Anbieter 

eines Systems, welches lokal auf 

Ihrer Festplatte installiert wird und 

auch dort sämtlich Daten sicher in 

einer Datenbank vorhält mit 

automatischen Backupsys-

tem. 
Die Daten für eine Abrech-

nungstelle müssen übermit-

telt werden, hier gibt es 

potentielle Angriffspunkte 
auch auf eine evtl. Verschlüs-

selung und das Unternehmen 

selbst, dem müssen Sie eben-

so vertrauen, wie einem 

Cloudanbieter. Leider haben 

wir gesehen, dass auch 

Cloudanbieter im medizini-

schen Bereich, wie auch 

Terminbuchungssysteme 

gehackt wurden. Wir lehnen 

dies für medizinische Daten 

gänzlich ab, sowohl für unse-

re Software als auch im Sinne 

einer Abrechnungsstelle und 

denken, dass wenn man sich 

einmal intensiv mit dem The-

ma befasst hat, auch die Kos-

ten einer Abrechnungsstelle 

einsparen kann, die norma-

lerweise prozentual auf jeder 

Rechnung anfallen. Bei einer 

Tabelle aus 1985, die keinen 

wirklichen Inflationsausgleich 

oder Erhöhung erhalten hat, 

zählt aus unsere Sicht jeder 

Cent und unser Support hilft 

auch bei Abrechnungsfragen 

weiter, soweit es uns mög-

lich ist. 

 

Was empfehlen wir? 
 
Setzen Sie sich gut mit dem 

Thema auseinander. Eine 

Abrechnung, die wegen 

Formfehler von den Versi-

cherungen abgelehnt wird, ist 

eher unangenehm und wenn 

Sie mit dem GebüH trotz 

der Einschränkungen Geld 

verdienen möchten, dann ist 

diese Einarbeitung für Sie 

bares Geld wert. Der Kom-

mentar zum GebüH, den 

man auch erwerben kann, 

listet auch alle Bedingungen 

auf.  
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